
Objekt: SULZERAREAL Werk 1, Baufelder 3, 5b und 5c Bewertung:
Ort: Winterthur
Art des WB: Studienauftrag
Verfahren: selektiv, nicht anonym
Veranstalter: Implenia Schweiz AG 
Publikation: 13.11.15
Datum / Nr.: 15/16

Qualität des Verfahrens:

Mängel des Verfahrens:

Beurteilung des BWA:
Ein kurzes Programm mit einer korrekten Juryzusammensetzung. Das Verfahren entspricht nicht dem im 
Gestaltungsplan vorgeschriebenen Wettbewerbsverfahren. Die Entschädigung muss angehoben und der 
Aufwand für die Baufelder 5b und 5c muss deutlich reduziert werden. Besser wäre es jedoch, wenn der 
Studienauftrag auch auf diese Baufelder ausgeweitet würde, zumal diese als Vermittler im städtebaulichen 
Kontext von grosser Wichtigkeit sind. 

Programm und Verfahren sind kurz dargelegt und gut gegliedert. Allfällige Erläuterungen zu den Baufeldern 
sind in den Zusatzdokumenten (Link) z.B. im öffentlichen Gestaltungsplan nachlesbar. 
Das Beurteilungsgremium ist kompetent und der SIA 143 entsprechend. 

Nach den Erläuterungen des öffentlichen Gestaltungsplanes gemäss Art 47 RPV und §7 PBG ist unter Punkt 
4.9 ein Kokurrenzverfahren nach SIA-Norm 142 für die Baufelder 1-4 sowie 5b und 5c vorgeschrieben. Das 
vorliegende Programm bricht diese Vorgabe in wesentlichen Aspekten. Die markante Mehrausnutzung 
wurde durch eine besonders gute Gestaltung und ein Wettbewerbsverfahren für alle Baufelder gerechtfertigt. 
Es bleibt unverständlich, warum dieses politische Versprechen gebrochen werden konnte.

Die Wortwahl "das Konkurrenzverfahren erfolgt in Anlehnung an die SIA-Ordnung 143/2009" ist irreführend. 
Das Verfahren weicht von der SIA 143 ab.

Das Urheberrecht wird nicht erwähnt. Das Urheberrecht ist zwingend bereits in der Präqualifikation zu 
garantieren.  

Selbst wenn man die Aufgabe auf das Baufeld 3 reduziert (ohne 5b und 5c), ist die Pauschalentschädigung 
zu niedrig.

"Für die Baufelder 5b und 5c kann eine Absicht zur Weiterbeauftragung nicht zugesichert werden." Zu diesen 
Baufeldern werden vom Auftraggeber Ideenlösungen gesucht, welche als Vorstudie definiert werden. Auch 
Visualisierungen werden erwartet. Die Höhe der Pauschalentschädigung ist für diese Zusätze zu niedrig. 

"Für die Überbauung und den Innenhof wird eine Bearbeitungstiefe in Richtung Vorprojekt erwartet." 
Wettbewerbe und Studienaufträge sind keine Vorprojekte.

Ein stufengerechtes BIM-Modell wird erwartet. Dieser Mehraufwand ist nicht phasengerecht und die 
Zusatzentschädigung zu tief.

Es sind keine Beurteilungskriterien aufgeführt. 


